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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1991

Norm

OrgHG §7

Rechtssatz

Das Au1orderungsverfahren gemäß § 7 OrgHG kann nicht als "zwingend angeordnete Vergleichsverhandlung"

quali6ziert werden, sondern nur als dem Rechtsstreit vorgeschaltetes Mahnverfahren. Da dieses Verfahren anders als

Vergleichsverhandlungen nicht eine Mitwirkung des Gegners, sondern nur eine Willensbetätigung des Gläubigers

erfordert, hat es weder Einfluß auf Beginn noch auf Ablauf der Verjährungsfrist.
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